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zusetzen und dem Generalsekretär über die diesbezüglich un-
ternommenen Schritte Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen sowie über et-
waige neue Chancen zur Förderung der Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung auszuarbeiten und ihn der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung vorzu-
legen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, die Informatio-
nen im Zusammenhang mit dem genannten Bericht sowie alle
sonstigen Informationen, die das Büro für Abrüstungsfragen
in Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie
der Vereinten Nationen laufend sammelt, so weit wie möglich
auf elektronischem Wege und in so vielen Amtssprachen wie
möglich zu verbreiten;

4. beschließt, den Punkt „Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/71

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)197.

63/71. Übereinkommen über Streumunition

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen über
das Übereinkommen über Streumunition in Dublin am
30. Mai 2008198,

feststellend, dass das Übereinkommen am 3. Dezember
2008 in Oslo zur Unterzeichnung aufgelegt wird und danach
bis zu seinem Inkrafttreten am Sitz der Vereinten Nationen in
New York zur Unterzeichnung aufliegt,

insbesondere eingedenk der dem Generalsekretär gemäß
dem Übereinkommen übertragenen Aufgaben,

ersucht den Generalsekretär, die erforderliche Hilfe zu ge-
währen und diejenigen Dienste bereitzustellen, die notwendig
sind, damit er die ihm mit dem Übereinkommen über
Streumunition198 übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann.

RESOLUTION 63/72

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/389, Ziff. 86)199:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Do-
minica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

197 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Irland (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Kerngruppe des Oslo-Prozesses
sind: Irland, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Österreich und Peru).
198 Siehe Final Document of the Diplomatic Conference for the Adoption
of a Convention on Cluster Munitions, Dublin, 19–30 May 2008
(CCM/78), Teil II. Verfügbar unter http://www.clustermunitionsdublin.ie/
convention.asp.

199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangla-
desch, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guyana, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Togo, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.
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63/72. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/47 vom 5. Dezem-
ber 2007 sowie alle früheren Resolutionen mit dem Titel „Der
unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen un-
ter allen Aspekten“, namentlich Resolution 56/24 V vom
24. Dezember 2001,

hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und volle
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde200,

sowie hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und volle
Durchführung des Internationalen Rechtsinstruments zur Er-
möglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifika-
tion und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter
Waffen durch die Staaten (das Internationale Rückverfol-
gungsinstrument)201 ist,

unter Hinweis auf die Verpflichtung der Staaten auf das
Aktionsprogramm als Hauptrahmen für die Maßnahmen der
internationalen Gemeinschaft zur Verhütung, Bekämpfung
und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten,

unterstreichend, dass sich die Staaten verstärkt um den
Aufbau nationaler Kapazitäten für die wirksame Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms und des Internationalen Rück-
verfolgungsinstruments bemühen müssen,

unter Begrüßung der Bemühungen von Mitgliedstaaten,
auf freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms vorzulegen,

eingedenk dessen, wie wichtig eine regelmäßige nationale
Berichterstattung ist, die die Gewährung internationaler Zu-
sammenarbeit und Hilfe für die betroffenen Staaten erheblich
erleichtern könnte,

Kenntnis nehmend von der Analyse der Nationalberichte,
die vom Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsfor-
schung für die zweijährlichen Tagungen der Staaten zur Prü-
fung der Durchführung des Aktionsprogramms erstellt wur-
de,

unter Berücksichtigung der Wichtigkeit regionaler Ansät-
ze für die Durchführung des Aktionsprogramms,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den regionalen
und subregionalen Anstrengungen, die zur Unterstützung der
Durchführung des Aktionsprogramms unternommen werden,

und in Würdigung der dabei bereits erzielten Fortschritte, ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit den Angebots- und
Nachfragefaktoren, die bei der Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu berücksich-
tigen sind,

in der Erkenntnis, dass unerlaubte Vermittlungsgeschäfte
mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein ernsthaftes Problem
darstellen, das die internationale Gemeinschaft dringend an-
gehen sollte,

sowie in Anerkennung der von nichtstaatlichen Organisa-
tionen unternommenen Bemühungen, die Staaten bei der
Durchführung des Aktionsprogramms zu unterstützen,

unter Begrüßung der Abhaltung der dritten zweijährlichen
Tagung der Staaten zur Prüfung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms vom 14. bis 18. Juli 2008 in New York,

sowie begrüßend, dass die Vereinten Nationen das System
zur Unterstützung der Durchführung des Aktionsprogramms
geschaffen haben und dass das Institut der Vereinten Natio-
nen für Abrüstungsforschung die Initiative zur Schaffung ei-
ner Datenbank für die Abstimmung zwischen dem Bedarf und
den Ressourcen ergriffen hat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 62/47202,

1. unterstreicht, dass die Frage des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten konzertierte Anstrengungen auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
seitigung der unerlaubten Herstellung, Verbringung und Ver-
schiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen erfordert
und dass ihre unkontrollierte Verbreitung in vielen Weltre-
gionen vielfältige humanitäre und sozioökonomische Folgen
nach sich zieht und eine ernsthafte Bedrohung des Friedens,
der Aussöhnung, der Sicherheit, der Stabilität und der nach-
haltigen Entwicklung auf individueller, lokaler, nationaler,
regionaler und internationaler Ebene darstellt;

2. befürwortet alle Initiativen, einschließlich derjeni-
gen der Vereinten Nationen, anderer internationaler Organi-
sationen, regionaler und subregionaler Organisationen, nicht-
staatlicher Organisationen und der Zivilgesellschaft, zur er-
folgreichen Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten200

und fordert alle Mitgliedstaaten auf, zur weiteren Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene beizutragen;

3. ermutigt die Staaten zur Umsetzung der Empfehlun-
gen in dem Bericht der Gruppe von Regierungssachverständi-
gen, die mit Resolution 60/81 eingesetzt wurde, um weitere
Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit
bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung unerlaubter

200 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
201 A/60/88 und Corr.2, Anhang; siehe auch Beschluss 60/519. 202 Siehe A/63/261.
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Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und leichten Waffen
zu prüfen203;

4. billigt den auf der dritten zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms verabschiedeten Bericht und ermutigt alle Staaten,
die in dem Berichtsabschnitt „The way forward“ (Der künfti-
ge Weg)204 hervorgehobenen Maßnahmen durchzuführen;

5. befürwortet alle Anstrengungen zum Aufbau natio-
naler Kapazitäten für die wirksame Durchführung des Ak-
tionsprogramms, einschließlich derjenigen, die in dem Be-
richt der dritten zweijährlichen Tagung der Staaten hervorge-
hoben wurden;

6. beschließt, dass im Rahmen des Folgeprozesses zu
dem Aktionsprogramm die nächste zweijährliche Tagung der
Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und globalen
Durchführung des Aktionsprogramms spätestens 2010 für ei-
nen Zeitraum von einer Woche in New York abgehalten wird;

7. beschließt außerdem, dass die Tagung der Staaten
zur Prüfung der Durchführung des Internationalen Rückver-
folgungsinstruments201 im Rahmen der zweijährlichen Ta-
gung der Staaten abgehalten wird;

8. ermutigt die Staaten, ihre Nationalberichte mög-
lichst bis Ende 2009 vorzulegen, und, soweit sie dazu in der
Lage sind, das vom Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen ausgearbeitete Berichtsmuster zu verwenden und
Informationen über ihre Fortschritte bei der Durchführung
der in dem Bericht der dritten zweijährlichen Tagung der
Staaten hervorgehobenen Maßnahmen aufzunehmen;

9. fordert alle Staaten auf, das Internationale Rückver-
folgungsinstrument durchzuführen, indem sie unter anderem
in ihre Nationalberichte Informationen über die Namen der
nationalen Kontaktstellen und die entsprechenden Kontaktin-
formationen und über die jeweiligen nationalen Kennzeich-
nungspraktiken zur Angabe des Herstellungs- und/oder Ein-
fuhrlands aufnehmen;

10. ermutigt die Staaten, ihre Nationalberichte auf frei-
williger Grundlage zunehmend als ein weiteres Instrument
einzusetzen, um ihren Hilfebedarf anzuzeigen und Informa-
tionen über die zur Deckung dieses Bedarfs verfügbaren Res-
sourcen und Mechanismen zu übermitteln, und ermutigt die
Staaten, die in der Lage sind, derartige Hilfe zu leisten, von
diesen Nationalberichten Gebrauch zu machen;

11. betont, wie wichtig es ist, dass der Vorsitzende früh-
zeitig benannt wird, und ermutigt die regionale Gruppe, die
den Vorsitzenden der vierten zweijährlichen Tagung der
Staaten benennen wird, den designierten Vorsitzenden bis
Oktober 2009 zu benennen;

12. ermutigt die Staaten, in Zusammenarbeit mit dem
designierten Vorsitzenden weit vor der vierten zweijährlichen
Tagung der Staaten vorrangige Fragen oder wichtige Themen

in Bezug auf den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten, einschließlich der mit
der Durchführung verbundenen Herausforderungen und
Chancen, sowie etwaige Folgemaßnahmen zur dritten zwei-
jährlichen Tagung der Staaten zu bestimmen;

13. beschließt, spätestens 2011 für einen Zeitraum von
einer Woche eine offene Tagung von Regierungssachverstän-
digen abzuhalten, um die wichtigsten mit der Durchführung
verbundenen Herausforderungen und Chancen in Bezug auf
bestimmte Fragen und Themen, einschließlich der internatio-
nalen Zusammenarbeit und Hilfe, zu behandeln;

14. beschließt außerdem, spätestens 2012 für einen Zeit-
raum von zwei Wochen eine Konferenz in New York abzu-
halten, um die bei der Durchführung des Aktionsprogramms
erzielten Fortschritte zu überprüfen;

15. ermutigt die interessierten Staaten und die interna-
tionalen, regionalen und anderen zuständigen Organisatio-
nen, die dazu in der Lage sind, regionale Tagungen zur Prü-
fung und Förderung der Durchführung des Aktionspro-
gramms und des Internationalen Rückverfolgungsinstruments
abzuhalten;

16. betont die Notwendigkeit, die Durchführung des Ak-
tionsprogramms auf nationaler Ebene durch die Stärkung der
nationalen Koordinierungsstellen oder -organe sowie der in-
stitutionellen Infrastruktur zu erleichtern;

17. betont außerdem, dass die von der internationalen
Gemeinschaft unternommenen Initiativen im Bereich der in-
ternationalen Zusammenarbeit und Hilfe nach wie vor uner-
lässlich sind und die auf nationaler sowie auf regionaler und
globaler Ebene ergriffenen Durchführungsmaßnahmen er-
gänzen;

18. erkennt an, dass die interessierten Staaten wirksame
Koordinierungsmechanismen schaffen müssen, sofern solche
nicht vorhanden sind, um die Bedürfnisse der Staaten und die
vorhandenen Ressourcen in Einklang zu bringen, mit dem
Ziel, die Durchführung des Aktionsprogramms zu stärken
und die internationale Zusammenarbeit und Hilfe wirksamer
zu gestalten;

19. ermutigt die Staaten, neben anderen Mechanismen
die kohärente Ermittlung der Bedürfnisse, Prioritäten, natio-
nalen Pläne und Programme zu prüfen, die möglicherweise
eine internationale Zusammenarbeit und Hilfe seitens der
Staaten und der regionalen und internationalen Organisatio-
nen, die dazu in der Lage sind, erforderlich machen;

20. ermutigt die Zivilgesellschaft und die zuständigen
Organisationen, ihre Kooperation zu verstärken und mit den
Staaten auf der jeweiligen nationalen und regionalen Ebene
zusammenzuarbeiten, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu ermöglichen;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

22. beschließt, den Punkt „Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten“ in die

203 Siehe A/62/163 und Corr.1.
204 Siehe A/CONF.192/BMS/2008/3.
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vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 63/73

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 4 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/389, Ziff. 86)205:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Indien, Israel,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, China, Iran (Islamische Republik), Ku-
ba, Myanmar, Pakistan.

63/73. Erneuerte Entschlossenheit zur völligen
Beseitigung der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass alle Staaten weitere konkrete
Schritte und wirksame Maßnahmen zur völligen Beseitigung
der Kernwaffen ergreifen müssen, um eine friedliche und si-
chere kernwaffenfreie Welt herbeizuführen, und ihre Ent-
schlossenheit erneuernd, dies zu tun,

feststellend, dass das letztendliche Ziel, das die Staaten
mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungsprozesses
verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrüstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/37 vom 5. Dezem-
ber 2007,

in der Überzeugung, dass alles getan werden muss, um ei-
nen Atomkrieg und Nuklearterrorismus zu verhindern,

in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen206 als Eck-
pfeiler des internationalen Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsregimes für Kernwaffen und mit dem Ausdruck ihres
Bedauerns darüber, dass im Jahr 2005, in dem sich die Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) zum
sechzigsten Mal jährten, auf der Konferenz der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen in keiner der Sachfragen Einigung erzielt
wurde und im Ergebnis des Weltgipfels207 jeder Hinweis auf
die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kern-
waffen gestrichen wurde,

unter Hinweis auf die Beschlüsse und die Resolution der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprü-
fung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen208 sowie auf das Schlussdokument der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags209,

in der Erwägung, dass die Festigung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit und die Förderung der nuklea-
ren Abrüstung einander verstärken,

bekräftigend, dass weitere Fortschritte bei der nuklearen
Abrüstung zur Konsolidierung des internationalen Nichtver-
breitungsregimes für Kernwaffen beitragen werden, was un-
ter anderem für den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit wesentlich ist,

205 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Australien,
Bangladesch, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Finnland, Gabun, Haiti, Island, Italien, Japan, Kanada,
Kirgisistan, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
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